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verlange, es müßten land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grund-
stücke "grundsätzlich in der Hand von Bauern bleiben", der Be-
schwerdeführer sei aber kein Bauer, er habe die Landwirtschaft früher
nur nebenberuflich als Pächter betrieben. Es ist aber - wie bereits
ausgeführt - denkunmöglich, dem Gesetz diesen Inhalt beizumessen.

c) Gemäß § 6 lit. e leg. eit. sind die Voraussetzungen für die
Genehmigung eines Rechtsgeschäftes dann nicht gegeben, wenn "zu
besorgen" ist, daß "nur eine spekulative Kapitalsanlage beabsichtigt"
ist. Die Behörde stützt ihre Meinung, es sei zu besorgen, daß eine
spekulative Kapitalsanlage beabsichtigt ist, ausschließlich darauf, daß
beim Beschwerdeführer "ein echter Bedarf nach Erwerb von land-
und forstwirtschaftlichen Grundstücken" nicht gegeben sei. Der Ver-
fassungsgerichtshof hält es für denkunmöglich, allein aus dem Um-
stand, daß der umschriebene "Bedarf" fehle, abzuleiten, es sei zu
besorgen, daß eine "spekulative" Kapitalsanlage gegeben ist. Dazu
kommt, daß hier der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Um-
stand, er habe schon seit 27 Jahren 2 Joch Pachtgrund bewirtschaftet,
die aber jetzt aufgeforstet würden, gegen eine solche Besorgnis
spricht. Auch § 6 lit. e leg. eit. ist also von der belangten Behörde
denkunmöglich gehandhabt worden.

3. Der Beschwerdeführer ist somit durch den bekämpften Bescheid
im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrecht verletzt
worden. .

Der bekämpfte Bescheid war daher aufzuheben.

5684
Patentgesetz 1950; keine verfassungsrechtlichen Bedenken
gegen § 96 oder § 111 unter dem Gesichtspunkt der Menschen-
rechtskonvention oder im Hinblick auf Art. 94 B-VG.; der
Oberste Patent- und Markensenat ist eine Kollegialbehörde im
Sinne des Art. 133 Z. 4 B-VG. (§ 39 Abs. 4, § 41 und §'41 a, in
der Fassung von BGBI. Nr. 225/1965); zur Rechtsnatur eines
Patentes und einer Zwangslizenz; die Forderung nach einer
festen Geschäitseinteilung für eine Kollegialbehörde im Sinne
des Art. 133 Z. 4 B-VG. ist aus keiner Verfassungsvorschriit und
auch nicht aus verfassungsrechtlichen Grundprinzipien ableit-
bar. Keine Verletzung des Eigentumsrechtes, des Gleichheits-
rechtes oder des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetz-

lichen Richter
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Die Beschwerde wird abgewiesen.
Der Antrag auf Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungs gerichts-

hof wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

I. Die T. W.-AG. ist der Ansicht, daß die von ihr entwickelten
Verfahren "zur Herstellung einer Druckstollenauskleidung mit
hydraulischer Vorspannung" und betreffend "Einbau und Vorspan-
nung einer Panzerung für Druckstollen" weder ganz noch teilweise
unter das österreichische Patent des Dipl.-Ing. Dr. Alois K. fallen.
Zur Durchsetzung dieses Anspruches hat sie gemäß § 111 Patent-
gesetz Feststellungsanträge eingebracht. Diese sind mit den End-
entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes vom
25. Mai 1965 abgewiesen worden. Der Oberste Patent- und Marken-
senat hat mit den Erkenntnissen vom 31. Mai 1967 den Berufungen
keine Folge gegeben. Diese beiden Erkenntnisse sind Gegenstand der
von der T. W.-AG. eingebrachten Verfassungsgerichtshofbeschwerde.
Die Beschwerdeführerin erachtet sich in den verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechten auf Unversehrtheit des Eigentums, auf
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz und auf das Verfahren
vor dem gesetzlichen Richter verletzt und beantragt die Aufhebung
der angefochtenen Erkenntnisse als verfassungswidrig.

11. In der Beschwerde wird die Ansicht vertreten, der durch das
Bundesgesetz, BGBL Nr. 225/1965, geschaffene Oberste Patent- und
Markensenat sei keine Verwaltungsbehörde, sondern ein Gericht.
Der Verfassungsgerichtshof hatte auf diese Behauptung einzugehen,
denn sie betrifft seine Zuständigkeit. Nach Art. 144 Abs. 1 B-VG. ist
der Verfassungsgerichtshof nur berufen, über Beschwerden gegen
Bescheide (Entscheidungen oder Verfügungen) von Verwaltungs~
behörden zu erkennen. Wäre demnach die Beschwerdeführerin mit
ihrer Behauptung im Recht, so müßte die Beschwerde wegen Unzu-
ständigkeit des Verfassungsgerichtshofes zurückgewiesen werden.

Die Rechtsansicht der Beschwerdeführerin ist jedoch nicht richtig.
Die organisatorischen Vorschriften über den Obersten Patent- und

Markensenat (§§ 39 Abs. 4, 41 und 41 a Patentgesetz in der Fassung
von BGBLNr. 225/1965) folgen dem Typus einer Verwaltungsbehörde,
wie sie im Art. 133 Z. 4 B-VG. vorgezeichnet ist. Er ist eine Kollegial-
behörde, der in oberster Instanz die Entscheidung zusteht, unter
ihren Mitgliedern befindet sich wenigstens ein Richter und auch die
übrigen Mitglieder sind in Ausübung dieses Amtes an keine Wei-
sungen gebunden, die Bescheide unterliegen nicht der Aufhebung
oder Abänderung im Verwaltungsweg. Was den Obersten 'Patent-
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und Markensenat selbst anlangt, so schreibt das Gesetz vor, daß
mindestens drei Mitglieder Richter sein müssen (§ 41 Abs. 3), und
von den zur Entscheidung berufenen Senaten sagt das Gesetz, daß
ihnen mindestens ein Richter angehören muß. Damit ist in dieser Be-
ziehung der Verfassungsvorschrift Genüge getan, denn unter
"Richter" ist nur ein aktiver Richter zu verstehen. Ein "Richter im
Ruhestand" ist kein Richter. Daß Präsident und Vizepräsident auch
Personen sein können, die dem Obersten Gerichtshof als Präsident,
als Vizepräsident oder als Senatspräsident angehört haben, ist ohne
Bedeutung, denn Art. 133 Z. 4 B-VG. enthält keine Bestimmung über
den Vorsitzenden der Kollegialbehörde und seinen Stellvertreter;
diese brauchen daher keineswegs aktive Richter zu sein. Nach § 41
Abs. 9 Patentgesetz sind die Mitglieder in Ausübung ihres Amtes
unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Die Hervorhebung
der Unabhängigkeit, von der Art. 133 Z. 4 B-VG. nicht spricht, hat
hier keine über die Freiheit von Weisungen hinausgehende Bedeu-
tung. Der Kumulierung der bei den Begriffe, deren Inhalt die Nennung
eines von ihnen entbehrlich gemacht hätte, kommt hier nur der Sinn
einer gesteigerten Betonung der Weisungsfreiheit zu. Nach § 41 Abs. 7
erlischt das Amt mit dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Mit-
glieder das 70. Lebensjahr vollendet haben, es erlischt ferner, wenn
ein Mitglied die österreichische Staatsbürgerschaft verliert, wenn
seine Handlungsfähigkeit beschränkt wird oder wenn es wegen eines
Verbrechens, wegen eines aus Gewinnsucht begangenen Vergehens
oder wegen einer derartigen Ubertretung bestraft wird. Die Bestim-
mung der Altersgrenze ist im Zusammenhang mit der zeitlichen Be-
rufung in das Amt zu verstehen. Sie besagt, daß das Amt mit der
Erreichung der Altersgrenze jedenfalls erlischt, mag auch die Amts-
periode an sich noch nicht abgelaufen sein. Eine Enthebung vom
Amt ohne das Vorliegen eines im Gesetze aufgezählten Grundes ist
ausgeschlossen. Diese Regelung dient der Sicherung der Weisungs-
freiheit. Das Fehlen einer festen Geschäftseinteilung bildet keinen
verfassungsrechtlichen Mangel. Die Forderung nach einer festen Ge-
schäftseinteilung für eine Kollegialbehörde nach Art. 133 Z. 4 B-VG.
ist aus keiner Verfassungsvorschrift und auch nicht aus verfassungs-
rechtlichen Grundprinzipien ableitbar (vgl. VerfGH. Slg. Nr. 33111
1958,betr. Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission nach § 55 e
des Disziplinarstatutes für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter
in der Fassung von BGBLNr. 159/1956).

Durch die Bestimmung des § 41 Abs. 9, daß die Entscheidungen
des Obersten Patent- und Markensenates nicht der Aufhebung oder
Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen, hat der Gesetzgeber
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zum Ausdruck gebracht, daß er sich für den im Art. 133 Z. 4 B-VG.
vorgesehenen Typus einer Verwaltungsbehörde ("Kollegialbehörde
mit richterlichem Einschlag") entschieden hat. Einen Inhalt, der mit
dem Wesen des Art. 133 Z. 4 B-VG. nicht vereinbar wäre, enthalten
die neuen §§ 41, 41 a Patentgesetz nicht. Auch Bestimmungen, die
hiezu in Widerspruch stehen, enthält das Patentgesetz in seiner
gegenwärtigen Fassung nicht. Ein Erkenntnis des Obersten Patent-
und Markensenates ist daher ein Bescheid einer Verwaltungsbehörde
und gemäß Art. 144 Abs. 1 B-VG. der Entscheidung durch den Ver-
fassungsgerichtshof zugänglich.

IU. In der Beschwerde werden die Rechte aus einem Patent als
zivile Rechte angesehen. Unter Berufung auf Art. 6 der Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBLNI. 210/
1958 und BGBL NI. 59/1964, wird die Ubertragung von Zuständig-
keiten in Fragen des Patentrechtes an Verwaltungsbehörden, ins-
besondere zur Entscheidung von sich aus Patenten ergebenden
Streitigkeiten, als verfassungsgesetzlich unzulässig angesehen.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Das Patentamt (Anmeldeabteilung) erteilt das Patent (§ 60 Patent-

gesetz). Patente werden auf Ansuchen für neue Erfindungen, die eine
gewerbliche Anwendung zulassen, erteilt (§ 1). Im § 2 Patentgesetz
werden die Erfindungen aufgezählt, für die Patente nicht erteilt
werden. Nach § 8 Abs. 1 Patentgesetz hat das Patent die Wirkung,
daß der Patentinhaber ausschließlich befugt ist, betriebsmäßig den
Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu bringen, feil-
zuhalten oder zu gebrauchen. Die Dauer des Patentes und das Patent-
recht gehen auf die Erben über (§ 18 Abs. 1 Patentgesetz). Beide
Rechte können zur Gänze oder nach ideellen Teilen durch Rechts-
geschäft, richterlichen Ausspruch oder letztwillige Verfügung auf
andere übertragen werden (§ 18 Abs. 2). Das Patentrecht kann den
Gegenstand eines Pfandrechtes bilden (§ 19 Patentgesetz). Der Patent-
inhaber ist berechtigt, die Benützung der Erfindung dritten Personen
für das ganze Geltungsgebiet des Patentes oder für einen Teil des-
selben mit oder ohne Ausschluß anderer Benützungsberechtigter zu
überlassen (Lizenz); (§ 20 Patentgesetz). Das Gesetz läßt die Be-
gründung von Zwangslizenzen zu (§§ 21 und 22 a). Uber dahin
gehende Begehren entscheidet das Patentamt. Ein Patent erlischt,
außer durch Zeitablauf (§§ 14 Abs. 1, 26 Abs. 1), wenn die fällige
Jahresgebühr nicht rechtzeitig eingezahlt wird oder der Patentinhaber
auf das Patent verzichtet (§ 26 Abs. 1 Z. 2 und 3). Das Patent kann
ganz oder teilweise zurückgenommen werden, wenn die Erfindung
ausschließlich oder hauptsächlich im Ausland ausgeübt wird und die
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Einräumung von Zwangslizenzen nicht genügt hat, um die Ausübung
der Erfindung im Inland im angemessenen Umfang zu sichern (§ 27
Patentgesetz) .

Aus der vorstehenden Ubersicht ergibt sich, daß die Einrichtung
des Patentes dem Verwaltungsrecht zuzuordnen ist und daß die
Patente von einer Verwaltungsbehörde dem Patentamt erteilt werden.
Die Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechtes für die Verwertung
einer neuen Erfindung verfolgt den Zweck, dem Urheber die Nutzung
seiner Erfindung zu sichern. Der zeitweilige Schutz des Gesetzes ver-
leiht dem Patent einen wirtschaftlichen Wert und macht es so zu
einem Privatgut, das allerdings in entscheidenden Punkten mit öffent-
lich-rechtlichen Elementen durchsetzt ist. Durch das Patent gewährt
das Gesetz dem Erfinder die wirtschaftliche Möglichkeit, mit der
Erfindung hervorzutreten, und unterstützt damit den wirtschaftlichen
und technischen Fortschritt, andererseits läßt es eine absolute Mono-
polisierung in Wahrnehmung der Interessen der Allgemeinheit nicht
zu. Diesem letzteren Zweck dient z. B. die Befristung des Patentes.
In die gleiche Richtung weist die Einrichtung der Zwangslizenz. Sie
konkretisiert einen Gedanken, wie er im öffentlichen Recht auch
sonst anzutreffen ist, nämlich den der Betriebspflicht. Diese trifft
neben den öffentlichen Anstalten, wie Post, Eisenbahn usw., auch
konzessionierte Gewerbe. Bestimmte Konzessionen können im Falle
der Nichtausübung bei Zutreffen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2
GewO. zurückgenommen werden.'

Das Recht auf Erteilung eines Patentes ist somit kein im Zivil-
recht begründeter Anspruch. Was immer man unter dem Begriff der
"civil rights" im Art. 6 der Menschenrechtskonvention verstehen
mag, so kann ihm keinesfalls das Recht auf Erteilung eines Patentes
unterstellt werden. Dem Charakter des Patentes als ein der rechts-
geschäftlichen Verfügung zugängliches Privatgut trägt u. a. § 96
Patentgesetz Rechnung, indem darin einem Zivilgericht die Aufgabe
übertragen wird, über Eingriffe in Patente zu entscheiden. Anderer-
seits aber erteilt § 111 Patentgesetz dem Patentamt die Befugnis, über
den Schutzumfang des von ihm erteilten Patentes mit Rechtskraft-
wirkung zu entscheiden. Diese Vorschrift gehört dem öffentlichen
Recht an. Sie ist nur eine Ausgestaltung der dem Patentamt zu-
kommenden Zuständigkeit zur Erteilung des Patentes. Zweifel an
ihrer Verfassungsmäßigkeit unter dem Gesichtspunkt der Menschen-
rechtskonvention können nicht auftauchen.

IV. In der Beschwerde wird der Versuch unternommen, aus der
Gegenüberstellung von § 111 und § 96 Patentgesetz darzutun, daß
über die gleiche Frage sowohl eine Verwaltungsbehörde als auch ein
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Gericht zu entscheiden berufen sind. Hieraus wird ein Verstoß gegen
Art. 94 B-VG. abgeleitet, demzufolge die Justiz von der Verwaltung
in allen Instanzen getrennt ist und damit getrennt zu sein hat. Dies
ist unrichtig, denn der Vergleich der beiden Gesetzesbestimmungen
zeigt, daß die Entscheidungsthemen verschieden sind.

Die Beschwerde ergeht sich nun in Kombinationen über das Zu-
sammentreffen von gerichtlichen Feststellungsklagen und Feststel-
lungsanträgen nach § 111 Patentgesetz. Aus der Bestimmung des
§ 111 Abs. 3 Patentgesetz, daß das Verfahren über einen Antrag nach
§ 111 Abs. 1 nicht fortgeführt werden kann, wenn der Patentinhaber
nachweist, daß gegen den Antragsteller eine vor Einbringung des
Feststellungsantrages von ihm eingebrachte, den gleichen Streit-
gegenstand betreffende Eingriffsklage bei Gericht noch anhängig ist,
ist der Schluß zu ziehen, daß das Gesetz zwei gleichzeitige Verfahren
über das gleiche prozessuale Thema vermieden wissen will. Ver-
allgemeinert man diese Vorschrift, so werden die Fälle einer Ver-
fahrenskonkurrenz, die die Beschwerde konstruiert, nicht eintreten.
Das Gesetz zwingt nicht zu einer verfassungswidrigen Handhabung
der Verfahrensvorschriften. So hat, was den Dritten anlangt, der
Oberste Gerichtshof (Osterr. Patentblatt 1934/56) entschieden, daß
die ausschließliche Zuständigkeit des Patentamtes nach § 111 Patent-
gesetz Feststellungsklagen nach § 228 ZPO. ausschließt; damit
scheidet eine Grundlage für die Annahme von einander überschnei-
denden Zuständigkeiten aus. Art. 94 B-VG. ist somit nicht verletzt.
Die Aufgaben, die das Gesetz im § 96 dem Gerichte überträgt, sind
andere als jene, die nach § 111 dem Patentamt zukommen. Vom
Gesetze sind nicht Ansprüche gleichen Inhaltes sowohl dem Gericht
als auch Verwaltungsbehörden (Patentamt, Oberster Patent- und
Markensenat) übertragen worden.

V. Offentliche Rechte fallen nicht unter die Eigentumsgarantie des
Art. 5 StGG. Die angefochtenen Erkenntnisse, die den Schutzumfang
eines Patentes betrafen, haben somit nicht das Eigentum der Be-
schwerdeführerin berührt.

Die Beschwerde hat in ausführlichen Darlegungen die Entschei-
dungen als denkunmöglich bezeichnet. Eine Auseinandersetzung mit
dieser Behauptung wäre notwendig gewesen, wenn die Entschei-
dungen in das Eigentumsrecht eingegriffen hätten. Dies ist aber nicht
der Fall. Sie vermögen auch keine Verletzung im Gleichheitsrecht
darzutun. Die Behörde hätte dieses Grundrecht nur verletzt, wenn
sie gegen die Beschwerdeführerin Willkür geübt hätte. Dies wird in
der Beschwerde nicht behauptet. Hiefür liegen auch keinerlei An-
haltspunkte vor.
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Die belangte Behörde war zur Entscheidung zuständig. Sie hat
aber auch keine Entscheidung gefällt, die ihr nach dem Gesetz nicht
zugekommen wäre. Die Beschwerdeführerin ist somit auch nicht in
dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf das Verfahren
vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden.

VI. Die behaupteten Verfassungswidrigkeiten sind demnach nicht
gegeben. Auch Verfassungswidrigkeiten anderer Art sind nicht her-
vorgekommen.

Die Beschwerde war demnach als unbegründet abzuweisen.
Dem Antrag auf Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungs-

gerichtshof war nicht stattzugeben, da eine Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof im Patentgesetz nicht zugelassen worden ist
(Art. 133 Z. 4 B-VG.). Einer Abtretung steht übrigens auch Art. 133
Z. 3 B-VG. im Wege.

5685
Niederösterreichisches Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz, LGBI.
Nr. 246/1964; die Landeslehrerkommission hat auch über
die Frage der ParteisteIlung in einem Verleihungsverfahren
zu entscheiden (§ 3). Ist die Frage der ParteisteIlung in einem
Verfahren Gegenstand einer besonderen Entscheidung, so ist
hiefür jene Behörde zuständig, der die Sache nt scheidung in
dem Verfahren obliegt, bezüglich dessen die ParteisteIlung
begehrt wird. Wird eine Berufungsentscheidung erlassen, ohne
daß ein Berufungsantrag vorliegt, so wird das Recht auf ein
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt. Verletzung
des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter

Erk. v. 19. März 1968, B 400/67, B 401167,B 402/67, B 403/67
Die angefochtenen Bescheide werden als verfassungswidrig aufgehoben.

Entscheidungsgründe:
1. Gegenstand des Administrativverfahrens in allen vier Be-

schwerdefällen war-die Frage der Parteistellung der Beschwerdeführer
in einem Verfahren, das die Verleihung einer schulfesten Stelle an
einen anderen Bewerber betraf. In den Beschwerdefällen B 400/67,
B 401/67 und B 402/67 handelte es sich um die Leiterstelle der Haupt-
schule L., im Beschwerdefall B 403/67 um die Leiterstelle der Volks-
schule H. Belangte Behörde ist in allen Fällen die NO. Landesregie-
rung. Der Verfassungsgerichtshof hat deshalb beschlossen, die Ver-


